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Gestaltungsplan (ohne Maßstab) 
Stand: Entwurf, Juli 2020 
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Gestaltungsplan - Legende 
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Nutzungsplan (ohne Maßstab, farbig) 
Stand: Entwurf, Juli 2020 
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Nutzungsplan - Legende 
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1. Auswertung der Äußerungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (2) BauGB  

 

 
Die Entwurfsunterlagen konnten in der Zeit vom 25. September bis einschließlich zum 26. 
Oktober 2020 im Foyer des technischen Rathauses der Stadt Bielefeld, August-Bebel-
Straße 92 sowie im Internet eingesehen werden. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Äußerungen vorgetragen; schrift-
liche Stellungnahmen liegen nicht vor. 
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2. Auswertung der Äußerungen aus der Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB  

 

 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange (im 
September / Oktober 2020) sind zu den Entwurfsunterlagen der Planung Äußerungen vorge-
bracht worden.  
 
Im Folgenden werden die einwenderbezogen sortierten Äußerungen mit der jeweiligen Stel-
lungnahme der Verwaltung dargestellt. 
 
 
Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Einwender 

Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hin-
weise; in inhaltlicher Zusammenfas-
sung) 

Stellungnahme  

der Verwaltung 

1 

1.16 

 

Bauamt als Un-
tere Denkmal-
behörde 

(600.72) 

06.10.2020 

Auf meine Stellungnahme zur frühzeiti-
gen Beteiligung vom 19.12.2019 wird 
verwiesen.   

Die Belange der Denkmalpflege ge-
mäß § 1 Abs. 5 BauGB und § 1 DSchG 
NRW werden nicht berührt, da sich im 
Plangebiet zurzeit keine eingetragenen 
Bau- und Bodendenkmäler befinden.  

Der bereits aufgenommene Hinweis im 
B-Plan ist beizubehalten:  

Kulturgeschichtliche Bodenfunde  

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erd-
geschichtliche Bodenfunde oder Be-
funde (etwa Tonscherben, Metallfunde, 
dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, 
Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 
15 und 16 des Denkmalschutzgeset-
zes die Entdeckung unverzüglich der 
Stadt oder der LWL-Archäologie für 
Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Am 
Stadtholz 24 a, 33609 Bielefeld, Tel. 
0251/591-8961 anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand 
zu erhalten. 

Der Sachverhalt ist bereits als 
Hinweis im Bebauungsplan ent-
halten. 

2 

2.1b 

 

Polizeipräsi-
dium Bielefeld 

Direktion Ver-
kehr 

23.10.2020 

 

Es bestehen keine Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

3 

2.7 

Bezirksregie-
rung Detmold 

09.10.2020 

Die vorliegenden Unterlagen wurden 
im Hinblick auf die Bereiche Immissi-
onsschutz (nur Achtungsabstände 
nach KAS-18), kommunales Abwasser 
sowie Agrarstruktur und allgemeine 
Landeskultur geprüft. Bedenken oder 
Anregungen werden nicht vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

4 

2.10 

 

Deutsche Tele-
kom Bielefeld 

03.12.2019 

Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH 

Der Sachverhalt wurde zur frz. 
Beteiligung bereits berücksich-
tigt (es wurde ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht zugunsten 
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Lfd. 
Nr. 

Einwender 

Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hin-
weise; in inhaltlicher Zusammenfas-
sung) 

Stellungnahme  

der Verwaltung 

beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben.   

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit 
Schreiben PTI 15, R-ID 87354558 vom 
03.12.2019 Stellung genommen. Diese 
Stellungnahme gilt weiter. 

der Deutschen Telekom festge-
setzt). 

5 

2.11 

Unitymedia 
NRW GmbH 

02.10.2020 

Zum o. a. Bauvorhaben haben wir be-
reits mit Schreiben vom 10.12.2019 
Stellung genommen. Diese Stellung-
nahme gilt unverändert weiter. 

Im Schreiben vom 10.12.2019 
wurde darauf hingewiesen, dass 
im Planbereich keine Versor-
gungsanlagen der Einwenderin 
liegen. 

6 

2.12 

Stadtwerke 

Bielefeld 

22.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH vertritt 
im Rahmen von Bauleitplanungen in 
Bielefeld die Belange der Betreiber der 
Sparten Elektrizität, Fernwärme, Gas, 
Wasser, Straßenbeleuchtung und Te-
lekommunikation. Dabei handelt die 
Stadtwerke Bielefeld GmbH im eige-
nen Namen bezüglich der Sparten 
Fernwärme und Wasser sowie gemäß 
TKG bezüglich der Sparte Telekommu-
nikation (Breitband). Bezüglich der 
Sparte Telekommunikation (Breitband, 
LWL und Tk-Cu) handelt sie gemäß 
TKG im Namen und Auftrag der BITel 
Gesellschaft für Telekommunikation 
mbH, bezüglich der Sparten Elektrizität 
und Gas handelt sie im Namen und 
Auftrag der SWB Netz GmbH und be-
züglich der Straßenbeleuchtung im Na-
men und Auftrag der Stadt Bielefeld.  

Diese Belange werden von den beab-
sichtigten Darstellungen/Festsetzun-
gen der anstehenden Bauleitplanung 
insoweit berührt, als dass weitere pla-
nerische Festsetzungen zur Sicherung 
der Fernwärmeversorgung getroffen 
werden müssen.  

Wir regen daher an, auf die im Bebau-
ungsplanentwurf mit GFL2 gekenn-
zeichnete Fläche auch ein Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht gemäß§ 9 Abs. 1 
Ziff. 21 BauGB zu Gunsten der Stadt-
werke Bielefeld GmbH festzusetzen.  

Sonstige Bedenken und Anregungen 
bestehen seitens der Stadtwerke Biele-
feld GmbH nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Das 
GFL 2 zugunsten der Umweltbe-
triebe der Stadt Bielefeld wird er-
gänzt zugunsten der Stadtwerke 
Bielefeld. 

7 

2.13 

moBiel 

Bielefeld 

18.09.2020 

Es bestehen keine weiteren Bedenken. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
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3. Ergänzungen und Änderungsvorschläge der Verwaltung 
 

 
Die im Rahmen der Beteiligung vorgebrachten Anregungen der städtischen Fachdienststellen 
wurden ausgewertet und, soweit städtebaulich zweckmäßig, bei der Erarbeitung des Bebau-
ungsplanentwurfs berücksichtigt. 
 
 
Übersicht der wesentlichen Ergänzungen und Änderungen zur Satzung: 
 
 Nutzungsplan 

- Erweiterung der Fläche für Stellplätze und Tiefgaragen im Bereich der Straße Ra-
benhof bis an die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 

- Erweiterung des GFL 2 zugunsten der Umweltbetriebe und der Stadtwerke Bielefeld 
- Anpassungen zur Vermaßung nach Abstimmung mit dem Amt für Geoinformation und 

Kataster 
 

 Gestaltungsplan 

- Aktualisierung der Zuwegung zur geplanten Spielplatzfläche  
 
 Textliche Festsetzungen 

- Ergänzung zur Dachbegrünung, dass von der Begrünungspflicht Dachflächenbereiche 
für erforderliche haustechnische Einrichtungen ausgenommen sind 

 
 Begründung 

- Kapitel 5.5: Ergänzung zur Erschließungsmöglichkeit bei Bau einer Tiefgarage 
- Kapitel 7.1: Herausnahme der Kosten zur Spielplatzaufwertung (wird nur noch in Kapi-

tel 9.2 „Finanzielle Auswirkungen“ benannt) 
- Kapitel 7.2: Ergänzung der Beschreibung zur Versorgung mit Grundschulplätzen 
- Kapitel 8.5: Umbenennung des Kapitels „Klimaschutz und Energieeffizienz“ in „Stadt-

klima und Energieeffizienz“ 
- Kapitel 8.5: Ergänzung einer Empfehlung zur Nutzung von Photovoltaikanlagen 


